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§ 55 MinroG
 MinroG - Mineralrohstoffgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.04.2022

(1) Die Behörde hat die beabsichtigte Au assung der Bergwerksberechtigung dem Bergbuchsgericht unverzüglich

anzuzeigen.

(2) Das Bergbuchsgericht hat die beabsichtigte Au assung im Bergbuch anzumerken und der Behörde mitzuteilen, ob

die aufzulassende Bergwerksberechtigung mit Hypotheken belastet ist. Die Anmerkung der Au assung hat die

Wirkung, daß bücherliche Rechte, die im Range nach dieser Anmerkung eingetragen werden, mit dem Eintritt der

Rechtskraft der Löschung der Bergwerksberechtigung im Bergbuch erlöschen.
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